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 NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE7243301 
 
Gebietsname: Untere Isar zwischen Landau und Plattling 
 
Größe: 1359 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Niederbayern 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder 
Hydrocharitions 

6210* Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) 
(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 

6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden 
(Molinion caeruleae) 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)   

91F0 Hartholzauewälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

* = prioritär 
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Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

4068 Adenophora liliifolia Becherglocke 

1323 Myotis bechsteini Bechsteinfledermaus 

1337 Castor fiber Biber 

1061 Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

1114 Rutilus pigus virgo Frauennerfling 

1037 Ophiogomphus cecilia Grüne Keiljungfer 

1059 Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

1166 Triturus cristatus Kammmolch 

1130 Aspius aspius Rapfen 

1014 Vertigo angustior Schmale Windelschnecke 

1160 Zingel streber Streber 

1124 Gobio albipinnatus Weißflossiger Gründling 

4056 Anisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke 
* = prioritär 

 
 
 
 
Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt des repräsentativen Ausschnitts des unteren Isartals mit ausgedehnten Auenwäldern und 
Altgewässerkomplexen. Erhalt insbesondere der Durchgängigkeit, Strukturvielfalt und natürlichen 
Abflussdynamik der Isar und ihrer Zuflüsse als Lebensraum für Fische sowie Erhalt ggf. 
Wiederherstellung funktionsfähiger Anbindungen der als Refugial- und Teillebensräume wichtigen 
Seitengewässer. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Natürlichen eutrophen Seen mit einer Vegetation des 
Magnopotamions oder Hydrocharitions in ihrer limnologischen Vielfalt, Erhalt der 
Wasserqualität, der Wasserpflanzen- und Röhrichtvegetation bzw. Verlandungszonen und der 
natürlichen Übergänge zu den Auenwäldern. Erhalt einer weitgehenden Ungestörtheit und der 
natürlichen Fischfauna. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Naturnahen Kalk-Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia), insbesondere der Bestände mit 
bemerkenswerten Orchideen, in ihren nutzungs- und pflegegeprägten sowie weitgehend 
gehölzfreien Ausbildungsformen. Erhalt der Nährstoffarmut des Substrats. Erhalt der Brennen 
und ausreichender Lebensraumgrößen für die charakteristischen Artengemeinschaften. Erhalt 
und Wiederherstellung des Habitatverbunds für die im Gebiet vorhandenen Trockenrasen-
Lebensgemeinschaften und Säume. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) und Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-
schluffigen Böden (Molinion caeruleae) in ihren nutzungs- und pflegegeprägten sowie 
gehölzfreien Ausbildungsformen. Erhalt des ungestörten Kontakts mit Nachbarbiotopen wie 
Gewässern, Röhrichten, Seggenrieden, Nass- und Auwiesen, Magerrasen, Hochstaudenfluren 
sowie Bruch- und Auenwäldern. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe in weitgehend gehölzfreier sowie weitgehend neophytenfreier Ausprägung. 
Erhalt einer intakten Gewässerdynamik und -struktur. Erhalt ggf. Wiederherstellung der 
funktionalen Einbindung in die auetypischen Lebensräume wie Röhrichte, Nasswiesen und 
artenreiches Grünland. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) und Hartholzauewälder mit Quercus robur, 
Ulmus laevis und Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion 
minoris) Erhalt ggf. Wiederherstellung der naturnahen, hydrologischen Auendynamik. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung eines ausreichend hohen Anteils an Alt- und Totholz sowie an Höhlen- und 
Horstbäumen als essenzielle Lebensraumrequisiten für waldspezifische Arten. 
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6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder (Galio-Carpinetum) und 
der Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion), insbesondere mit ihrer 
standortheimischen Baumarten-Zusammensetzung und naturnahem Bestandsaufbau. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung eines ausreichend hohen Anteils an Alt- und Totholz sowie der Höhlen- und 
Horstbäume als essenzielle Lebensraumrequisiten für waldspezifische Arten. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Bibers in der Isar mit ihren Auenbereichen, den 
Bächen mit ihren Auenbereichen, Altgewässern und in den natürlichen oder naturnahen 
Stillgewässern. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichender Uferstreifen für die vom Biber 
ausgelösten dynamischen Prozesse. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Bechsteinfledermaus. Erhalt alt- und 
totholzreicher Laub- und Mischwälder mit einem ausreichend hohen Angebot an Höhlenbäumen, 
anbrüchigen Bäumen und natürlichen Spaltenquartieren (z. B. abstehende Rinde) als 
Sommerlebensraum und Jagdhabitat. Erhalt von Flugkorridoren zwischen Tagesquartier und 
Nahrungshabitat sowie ausreichend ungestörte Fortpflanzungs- und Winterquartiere. 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung des Kammmolchs durch ausreichend viele fischfreie Laichplätze 
bzw. von Gewässern mit angemessen geringem Fischbesatz ggf. auch ohne Zufütterung und 
ohne Düngung. Erhalt der Laichgewässer und geeigneter, ausreichend großer Landlebensräume, 
Erhalt unzerschnittener Habitatkomplexe aus Laich- und Landlebensräumen. Erhalt des 
Strukturreichtums, insbesondere der Unterwasservegetation und des zugehörigen 
Landlebensraums sowie Erhalt einer hohen Gewässerdichte im Umfeld besiedelter Habitate. 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen des Rapfens, des Frauennerflings, des 
Weißflossigen Gründlings und des Strebers. Erhalt durchgängiger Fließgewässerabschnitte 
mit natürlicher Fließdynamik und heterogener Gewässerstruktur, naturnaher Altgewässer mit 
Anbindung an das Hauptgewässer und Erhalt einer ausreichend guten Gewässerqualität. Erhalt 
von Gewässerabschnitten ohne Sedimenteintrag aus dem Umland, ohne Stauhaltungen und 
ohne Verlegung des Interstitials. 

11. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Grünen Keiljungfer. Erhalt naturnaher, reich 
strukturierter, ausreichend unzerschnittener, unverbauter Fließgewässerabschnitte mit den 
essenziellen Habitatstrukturen, insbesondere dem Wechsel besonnter und beschatteter 
Abschnitte, variierender Fließgeschwindigkeit und sandig-kiesigem Substrat. Erhalt einer 
ausreichend hohen Wasserqualität. Erhalt von ausreichend breiten Uferstreifen an den 
Gewässern als Larvalhabitate sowie Nährstoff- und Schadstoffpuffer. 

12. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings 
und des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings einschließlich der Bestände der 
Raupenfutterpflanze Großer Wiesenknopf und der Wirtsameisenvorkommen. Erhalt der 
nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungen von Feuchtbiotopen, Wiesen, Hochstaudenfluren 
und Saumstrukturen in einer an den Entwicklungsrhythmus der Art angepassten Weise. Erhalt 
von nicht oder nur periodisch genutzten Saumstrukturen, Randflächen und 
Vernetzungsstrukturen wie Bachläufe, Waldsäume und Gräben. 

13. Erhalt ggf. Wiederherstellung einer nachhaltig stabilen Population der Zierlichen Tellerschnecke 
durch Erhalt oder Verbesserung der Wasserqualität, Erhalt oder Verbesserung der 
hydrologischen Situation des Umfelds (z. B. Aufrechterhaltungung oder Erhöhung des 
Grundwasserspiegels, Vermeidung von Trockenlegungen im Umfeld), Verringerung von 
Nährstoff- und Sedimenteinträgen durch Extensivierung oder Nutzungsaufgabe und Erhalt ggf. 
Förderung submerser Vegetation im Bereich der Vorkommen. 

14. Erhalt ggf. Wiederherstellung einer stabilen, langfristig sich selbst tragenden Population der 
Schmalen Windelschnecke durch Erhalt der Standortbedingungen in den feuchten 
Lebensräumen der Art. 

15. Erhalt ggf. Wiederherstellung von Vorkommen der Becherglocke durch Schaffung halbschattiger 
Lichtverhältnisse, Offenhalten besiedelter der Wald- und Wegränder, Erhalt von plenterartiger 
Nutzung oder Mittelwald-Bewirtschaftung und Entwicklung standorttypischer Laubwälder im 
Umfeld der Vorkommen. Erhalt ggf. Wiederherstellung nährstoffarmer Wuchsorte mit ausreichend 
geringer Wilddichte. 

 


